
            
 

Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Alheim 
 

 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Der Vorsitzende 36211 Alheim, 29.04.2024 

der Gemeindevertretung Alheim 
022 – 37 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gemäß § 58 Abs. 1 HGO findet die 22. öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Alheim in 
der Wahlzeit 2021 – 2026  
 

am Dienstag, 14.05.2024 um 19:00 Uhr,  

im Haus der Generationen, Am Minnstück 2, OT Heinebach 
 

statt. 
 
Tagesordnung: 
 
1.1. Feststellung der Beschlussfähigkeit mit Eröffnung der Sitzung 
1.2.  Feststellung der Tagesordnung 
1.3.  Mitteilungen des Gemeindevorstandes 
1.4.  Mitteilungen des Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
 
2. Sachstandsbericht Niederellenbacher See 
 
3. Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss einer Öffentlich-Rechtlichen Vereinbarung mit den 

Gemeinden Wildeck, Cornberg und Ronshausen über die Errichtung und den Betrieb einer zentralen Da-
tenplattform zum Monitoring kommunaler Energiedaten zum Zwecke des Aufbaus eines gemeinsamen 
Energie-Managements 

 
4. Beratung und Beschlussfassung über die Grundsatzentscheidung zur Errichtung von Windkraftanlagen in 

der Gemeinde Alheim 
 
5. Bauleitplanung der Gemeinde Alheim; 
 

a) Beratung und Beschlussfassung über die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange gem. § 4  Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB), der Bürger gem. § 3 Abs. 2 
BauGB, der Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB und der Vereine nach § 63 BNatSchG zur 19. 
Änderung des Flächennutzungsplans „In der Holzmühle“ für die Gemeinde Alheim 

 
b) Beratung und Beschlussfassung zur 19. Änderung des Flächennutzungsplans „In der Holzmühle“ für 
die Gemeinde Alheim als endgültigen Beschluss 

 
c) Beratung und Beschlussfassung über die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange gem. § 4  Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB), der Bürger gem. § 3 Abs. 2 
BauGB, der Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB und der Vereine nach § 63 BNatSchG zum Be-
bauungsplan Nr. 50 Niedergude „In der Holzmühle“ für die Gemeinde Alheim 

 
d) Beratung und Beschlussfassung über den Bebauungsplan Nr. 50 Niedergude „In der Holzmühle“ für 
die Gemeinde Alheim als endgültigen Beschluss 

 
 Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Marc Heinzerling 
Vorsitzender der Gemeindevertretung 
 


